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Jugendamt – 

Familienunterstützende Hilfen 

A 51.2 



Gliederung 

1. Wer sind wir? 

2. Was tun wir? 

3. Wie erreicht man uns? 

4. Fragen 
 

Frau Nicoll Thiede   

Frau Christin Güthling 



Wer sind wir? 

Frau Nicoll Thiede   

Frau  Christin Güthling 

Stadt Zossen  

Am Mellensee 

Baruth 

Rangsdorf 



Was tun wir? 

Wir sind zuständig bei: 

· Fragen zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen 

· Schwierigkeiten bzgl. Trennung/Scheidung und Umgang 

· Kinderschutzangelegenheiten 

· der Begleitung von Hilfen nach dem SGB VIII 

· der Vermittlung von Kontakten zu anderen Institutionen und Leistungsträgern  

  

 

Frau Nicoll Thiede   

Frau  Christin Güthling 

 



Was tun wir? 

In unserer Arbeit unterscheiden wir zwischen Leistungs- und Gefährdungsbereich. 

 

Im Leistungsbereich finden alle allgemeinen Beratungen statt, die durch uns selbst 

durchgeführt werden, sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zur Erziehung. 

Eltern kommen mit einem Anliegen zu uns in die Sprechstunde, äußern den Wunsch 

nach Unterstützung und wir gehen gemeinsam mit der Familie und weiteren Beteiligten 

(wie z.B. Kita, Schule, Klinik, Ärzte usw.) in die Bedarfsanalyse.  
 

Frau Nicoll Thiede   

Frau  Christin Güthling 

 



Was tun wir? 

Die Bedarfsanalyse beinhaltet: 

• Ausführliche Sozialanamnese 

• Anforderung und Sichten von Berichten 

• Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen 

• ggf. Hausbesuch 

• kollegiale Fallberatung  

• Suche eines geeigneten Trägers 

• Installieren der Hilfe im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII 

 

In konkreten Einzelfällen sind wir gerne auch Ansprechpartner für Einrichtungen und 

Institutionen.  

 

Frau Nicoll Thiede   

Frau  Christin Güthling 

 



Was tun wir? 

Gefährdungsbereich: 

• KWG-Meldung geht im Jugendamt ein 

• Einschätzen der Meldung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

• Festlegung von konkreten Handlungsschritten 

 Unangekündigter Hausbesuch (sofort, bzw. zeitnah) im Vieraugenprinzip  

 Angemeldeter Hausbesuch 

 Inaugenscheinnahme der Kinder 

 Einladung zu einem Gesprächstermin 

 Bedarfsanalyse ggf. Einleitung einer Hilfe 

 ggf. Einleitung eines familiengerichtlichen Verfahrens nach § 1666 BGB (z.B. bei Nichtmitwirken 

der Kindeseltern, bei Nichtzustimmung einer Inobhutnahme der Kindeseltern) 

• Abschließen der KWG-Meldung mittels des Prüfbogens 

 

Das Kinderschutzverfahren wird auch bei laufenden Hilfen im Leistungsbereich angewandt, wenn der 

konkrete Verdacht einer Kindeswohlgefährdung besteht. 

 

 

 Frau Nicoll Thiede   

Frau  Christin Güthling 

 



Was tun wir? 

• Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren im Sozialpädagogischen Dienst 

bezieht sich vorwiegend auf Verfahren gemäß § 1666 BGB.  

• Für Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten ist der Fachdienst 

Familiengerichtshilfe zuständig. 

 

Frau Nicoll Thiede   

Frau  Christin Güthling 

 



Wie erreicht man uns? 

Frau Nicoll Thiede   

Frau  Christin Güthling 



Fragen 

Haben Sie noch Fragen? 

Frau Nicoll Thiede   

Frau  Christin Güthling 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


